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1. Vorbemerkungen

1 Gegenstand dieser IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung sind Einzelfragen zu den

Angabepflichten des IFRS 7 zu Finanzinstrumenten.

2 Die folgenden Ausführungen stehen unter dem Vorbehalt, dass durch das IASB und das

IFRS Interpretations Committee keine abweichende Auffassung geäußert wird.

2. Anwendungsbereich

3 In den Anwendungsbereich von IFRS 7 fallen alle Finanzinstrumente, es sei denn, sie sind

nach IFRS 7.3 vom Anwendungsbereich des Standards ausgenommen. Zu den nach

IFRS 7.3 ausgenommenen Finanzinstrumenten gehören auch die Rechte und Verpflichtun-

gen von Arbeitgebern aus Versorgungsplänen für Arbeitnehmer i.S.v. IAS 19 (IFRS 7.3(b)).

Damit bestehen – trotz ggf. vorhandener finanzieller Risiken – auch für das Planvermögen

von Versorgungsplänen keine zusätzlichen Angabepflichten nach IFRS 7.

4 Leasingverhältnisse sind nicht vom Anwendungsbereich des IFRS 7 ausgenommen. In

Abhängigkeit vom maßgeblichen Standard muss wie folgt unterschieden werden:

● Ein Finanzierungs-Leasingverhältnis i.S.v. IAS 17 wird als Finanzinstrument betrachtet. 

Ein Operating-Leasingverhältnis ist dagegen kein Finanzinstrument, außer im Hinblick

auf einzelne jeweils fällige Zahlungen (individual payments currently due and payable,

IAS 32.AG9 a.F.). Dementsprechend fallen Forderungen und Verbindlichkeiten aus Fi-

nanzierungs-Leasingverhältnissen in den Anwendungsbereich des IFRS 7. Auf Opera-

1
Vorbereitet vom Arbeitskreis „Finanzinstrumente“. Verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am
27.11.2009. Redaktionelle Änderungen bzw. Aktualisierungen verabschiedet vom HFA am 10.07.2017. Auf-
grund der bevorstehenden (weitgehenden) Ablösung von IAS 11, IAS 18 und IAS 39 durch IFRS 15 und
IFRS 9 zum 01.01.2018 wurden die Ausführungen zu IAS 11, IAS 18 und IAS 39 im Wesentlichen gestrichen
oder an die entsprechende Neuregelung angepasst. Für die Übergangszeit gelten die Ausführungen in der
vorherigen Fassung von IDW RS HFA 24 zu den bisherigen Standardregelungen weiter.


